
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 21.06.2022
	Beschlussvorlage: Die 2. Änderung des BPL "Lindenstraße" stellt eine Erweiterung des bisherigen Planungsumgriffs für das allgemeine Wohngebiet in südlicher Richtung dar. Der Gesamtbereich zwischen ehemaligem Tagebau, Bahnlinie, Lindenstraße und der Zwenkauer Straße ist Betriebsgelände des ehemaligen Chemiekombinates Böhlen. Im Bereich der südlichen Erweiterungsfläche (2. Änderung) lagen noch zahlreiche Versorgungsleitungen und Fundamente von Hochspannungsmasten, die bereits weitestgehend in Abstimmung mit der LMBV, beräumt wurden. Die Fläche der geplanten südlichen Erweiterung des WA mit ca. 5.633 m² wurde in der Satzung zu 1.Änderung des Bebauungsplanes "Lindenstraße 2" anteilig mit einer Fläche von 3.866,35 m² als Ausgleichsfläche (Siehe Teil II - Umweltbericht) für Extensivgrünland festgesetzt. Auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung des Vorhabenträgers mit dem Sachsenforst, wurden die Kompensationsfläche am Standort Kitzscher (Waldgebiet) bereits aufgeforstet und fertiggestellt. Damit kann die bisherige Kompensationsfläche aufgehoben und als Bauland ausgewiesen werden. 
	Bereits gefasste Beschlüsse:  
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 28.06.2022
	Beschlussnummer: TA-2022-52
	Beschlusstext: der 2. Änderung des Bebauungsplan "Lindenstraße 2" - im Stadtteil Großdeuben der Stadt Böhlen, zuzustimmen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplan "Lindenstraße 2" - im Stadtteil Großdeuben der Stadt Böhlen 
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


